
Struktur: Körperschaft des

öffentlichen Rechts - "Als

höherer Kommunalverband

vereinigt er die zehn

Landkreise und die drei

kreisfreien Städte im

Freistaat Sachsen." --> nicht

die Landesebene im

eigentlichen Sinne

Struktur: Der LJHA ist Teil der

zweigliedrigen Behörde und

bildet gemeinsam mit der

Verwaltung das

Landesjugendamt. Er

beschäftigt sich mit allen

grundsätzlichen Fragen der

Jugendhilfe im Freistaat

Sachsen und tagt mindestens

viermal jährlich.

Zuständigkeiten für den Bereich 

§§11-14 und 16 SGB VIII auf Landesebene

Landkreise /

kreisfreie

Städte

Förderrichtlinien (z.B.

FRL Schulsozialarbeit;

FRL Jugendpauschale;

FRL überörtlicher Bedarf

Bindet 

Erstellt

bindet die Leitung

des LJA durch

Beschlüsse

Arbeitet Vorlagen und

Informationen auf Basis

von Beschlüssen zu

Bescheidet; Reicht

mittel aus; Prüft

Förderrechtlich sowie

Inhaltlich nach

Sachberichten (Kann

bei letzterem die

Position des LJA

berücksichtigen)

Reichen Mittel zum Teil

weiter (Im Rahmen der

jeweiligen FRL)

Bescheiden; Reichen

Mittel aus; Prüfen

förderrechtlich sowie

inhaltlich nach

Sachberichten

Stellen Anträge an

Stellen Anträge an

Stellen Anträge an

Empfehlungen/

Orientierungshilfen

für Träger der

Jugendhilfe,

Arbeitshilfen/ Papiere

zur Unterstützung der

Aufgabenwahrnehmung

der Jugendhilfe und

weiterer

Kooperationspartner

Beschließt

Beschließt

Jugendhilfeplanung zu

Aufgaben und Leistungen

der überörtlichen

Jugendverbände,

Dachorganisationen und

Fachstellen insbesondere

im Bereich §§ 11 - 14 SGB

VIII im Freistaat Sachsen

Beschließt

Bescheidet; Reicht

mittel aus; Prüft

förderrechtlich sowie

inhaltlich nach

Sachberichten (Kann

bei letzterem die

Position des LJA

berücksichtigen)

Mittel daraus

ermöglichen die

Umsetzung der:

Haushaltsplan

des Freistaates

Sachsen

politische Einflussnahme

der Mitglieder des LJHA

aber auch anderer

Personen/ Gruppen

Referat 42 - Kinder und

Jugendliche (oberste

Landesjugendbehörde)

Kommunaler

Sozialverband - KSV 

(Bewilligungsbehörde)

Verwaltung des

Landes-

jugendamts

Landesjugend-

hilfeausschuss

Sächsisches

Staatsministerium für

Soziales und

Gesellschaftlichen

Zusammenhalt

Stimmberechtigte Mitglieder (gemäß § 12 Abs. 1 LJHG): 

acht Mitglieder, die von den in Sachsen wirkenden und

anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe vorgeschlagen

und vom Staatsministerium für Soziales und

Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem

Staatsministerium für Kultus und Sport berufen werden;

dabei sollen die Träger entsprechend dem Umfang und der

Bedeutung ihres Wirkens für die Jugendhilfe in Sachsen

berücksichtigt werden, 

zehn in der Jugendhilfe tätige oder erfahrene Personen,

die vom Landtag gewählt werden, 

zwei Mitglieder, von denen jeweils eines auf Vorschlag des

Sächsischen Landkreistages und 

eines auf Vorschlag des Sächsischen Städte- und

Gemeindetages von Staatsministerium für Soziales und

Verbraucherschutz im Einvernehmen mit dem

Staatsministerium für Kultus und Sport berufen wird; sie

sollen Mitarbeiter von Jugendämtern sein.

Sächsischer

Landtag

Kabinett der

Staatsregierung

Beschließt Übt Fach-

aufsicht aus

Übt Fach-

aufsicht aus

(im Bereich

der

Förderung)

LJA

LJA nimmt Aufgaben

des überörtlichen

Trägers nach § 85 Abs.

2 SGB VIII beim SMS

wahr

Freie Träger der

Jugendhilfe

(Angebote auf

kommunaler

Ebene)

Freie Träger der

Jugendhilfe

(Angebote auf

Landesebene)

Kann bei schweren Verstössen die Anerkennung als

freier Träger der Jugendhilfe widerrufen, die an

verschiedenen Stellen Fördervorausetzung ist, .wenn

die Zuständigkeit des LJA gegeben ist

Struktur: (Angesiedelt in

der Abteilung 4 des

Sozialministeriums

Sachsen)

Bei der Erstellung der

Förderrichtlinien kann das

Referat 42 Rückmeldungen

des KSV, LJA, LJHA oder

der Kommunen

berücksichtigen, sofern es

dies für geboten hält.

(Verfahren nach

GeschOSReg)

Rechtsgrundlagen:

SGB VIII 

LJHG

GeschOSReg

SächsGemO

Berät zur Förderung

Fachkräfte,

Geschäfts-

führungen,

Interessen-

vertreter:innen

können über

Positionspapiere,

Einzelrücksprachen,

öffentlichen Druck etc.

Einfluss nehmen
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